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001 Verwaltungsrecht allgemein

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §115 Abs1;

BAO §119 Abs1;

VwRallg;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):2004/15/0067

Rechtssatz

Nach ständiger Rechtsprechung tri=t denjenigen, der aufklärungsbedürftige Geschäfte tätigt, die ihre Wurzeln in

einem Land haben, in dem die österreichischen Abgabenbehörden keine Sachverhaltsermittlungen durchführen

können, eine erhöhte MitwirkungspAicht, und es liegt an diesem, die Geschäftsbeziehungen vollkommen o=en zu

legen. Eine strenge Prüfung ist besonders dann geboten, wenn sich das zu beurteilende Geschehen in einem für die

Herbeiführung von Abgabenverkürzungen begünstigenden Bereich wie Liechtenstein abspielt. Tritt der Steuerpflichtige

in solche Beziehungen ein, muss er von Anbeginn dafür sorgen, dass er den österreichischen Abgabenbehörden diese

Beziehung im Bedarfsfall vollständig aufhellen und dokumentieren kann. Da im Verhältnis zu Liechtenstein keine Amts-

oder Rechtshilfe in Abgabensachen besteht, kann der AbgabepAichtige schon deshalb nicht von der ihn tre=enden

erhöhten MitwirkungspAicht entbunden werden (Hinweis E 25. September 2001, 97/14/0061, m.w.N.). Tritt in solchen

Fällen die MitwirkungspAicht des AbgabepAichtigen in den Vordergrund, so liegt es vornehmlich an ihm, Beweise für

die Aufhellung auslandsbezogener Sachverhaltselemente beizuscha=en. Die Partei hat diesfalls durch konkrete und

vollständige Aufklärung der Tatsachen den Anschein zu widerlegen, der sich für die Abgabenbehörde auf Grund der ihr

zur Kenntnis gelangten Umstände bot. Verletzt die Partei diese ihre "erhöhte" MitwirkungspAicht im

Abgabenverfahren, so kann das dadurch bedingte AufklärungsdeIzit nicht der Abgabenbehörde als Verfahrensmangel

angelastet werden.
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